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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Das Stimmrechtsalter 16 überzeuge nicht, kam die Mehrheit der SPK-NR in ihrem
Bericht zur Vernehmlassung ihres Entwurfs für eine Einführung das aktiven Stimm- und
Wahlrechts für 16-Jährige zum Schluss. Die Kommission beantragte deshalb mit 14 zu 11
Stimmen dem Nationalrat zum dritten Mal, die Idee zu sistieren. Schon im Mai 2020
hatte die SPK-NR beantragt, der parlamentarischen Initiative von Sibel Arslan (basta, BS)
keine Folge zu geben. Sie wurde von der grossen Kammer in der Herbstsession 2020
aber genauso überstimmt wie in der Frühlingssession 2022 bei ihrem Antrag, die
Initiative abzuschreiben. In der Folge musste die SPK-NR also einen Entwurf für eine
Änderung des Artikels 137 BV ausarbeiten. Der bereits in der parlamentarischen
Initiative gemachte Vorschlag, das aktive (nicht aber das passive) Stimm- und Wahlrecht
auf 16 Jahre zu senken, vermochte aber erneut eine knappe Mehrheit der Kommission
nicht zu überzeugen. Sie führte die Antworten der erwähnten Vernehmlassung als
Argumente für diese negative Haltung ins Feld.

In der Tat widerspiegelte der Vernehmlassungsbericht die Unentschiedenheit in der
Frage. Von 51 eingegangenen Stellungnahmen sprachen sich 27 für die Erweiterung der
Stimmberechtigten um rund 130'000 Personen aus (die Stimmbevölkerung würde um
rund 2.4 Prozent vergrössert), 21 lehnten sie ab und vier bezogen keine deutliche
Position. Unter den Befürworterinnen und Befürwortern fanden sich sieben der 25
antwortenden Kantone – einzig der Kanton Zürich äusserte sich nicht zur Vorlage:
Aargau, Bern, Basel-Stadt, Glarus, Jura, Graubünden und Solothurn. Auch die links-
grünen Parteien (SP, die Grünen und Ensemble à Gauche) reihten sich ins Lager der
Befürworterinnen und Befürworter ein. Bei den Verbänden äusserten sich der SGB und
der SKV sowie alle 15 antwortenden Jugendorganisationen (Dachverband Offene Kinder-
und Jugendarbeit Schweiz AFAJ, die Jugendsession, die Jugendparlamente aus Bern
und Basel-Stadt, Jungwacht Blauring Jubla, Pfadibewegung Schweiz, das National
Coalition Building Institute Suisse Schweiz NCBI, das Netzwerk Kinderrechte Schweiz,
SAJV, Sexuelle Gesundheit Schweiz, UNICEF und Pro Juventute sowie die Jugendsektion
der Mitte-Partei) dem Vorschlag gegenüber positiv. Zu den Gegnerinnen und Gegnern
gehörten 15 Kantone (AG, AI, BL, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, VD, VS und ZG), die
bürgerlichen Parteien (Mitte, FDP und SVP) sowie die Arbeitgeberverbände SGV und das
Centre patronal (CP). Zudem äusserte sich eine Privatperson negativ. Neutrale
Stellungnahmen gingen von den Kantonen Freiburg, Genf und Uri ein, die allerdings
darauf hinwiesen, dass entsprechende Anliegen in ihren Kantonen gescheitert seien.
Der Verein Schweizerischer Geschichtslehrerinnen und -lehrer (VSGS) schliesslich
betonte, dass die Senkung des Wahl- und Stimmrechtsalters die politische Bildung
festigen könnte, was einem Ziel der laufenden Reform des Gymnasiums entspreche. 
Die Argumente in den Stellungnahmen waren nicht neu. Auf der Seite der
Befürwortenden wurde ins Feld geführt, dass das Durchschnittsalter des Stimmkörpers
gesenkt würde (das Medianalter liegt aktuell bei 57 Jahren), was ermögliche, das aktuelle
und zukunftsweisende Entscheidungen auch von Jugendlichen mitgetragen werden
könnten, was deren Legitimation stärke. Jugendliche interessierten sich für Politik, was
sich durch die Senkung des Wahl- und Stimmrechtsalters weiter fördern lasse. Viele 16-
jährige übernähmen Verantwortung im Berufsleben oder in Vereinen und dürften über
ihr Einkommen, ihr Sexualleben und ihre Religionszugehörigkeit frei verfügen;
entsprechend könnten sie auch politische Verantwortung übernehmen. Während die
Auswirkungen dieser Änderung auf die Abstimmungsergebnisse in Anbetracht der Zahl
16-18-Jähriger gering bleiben dürften, sei die «demokratiepolitische Wirkung
beträchtlich», so die entsprechende Zusammenfassung im Vernehmlassungsbericht. 
Hauptargument der Gegnerinnen und Gegner war die Inkongruenz zwischen
zivilrechtlicher Volljährigkeit und der Rechte von Bürgerinnen und Bürgern, die mit der
Senkung des Wahl- und Stimmrechtsalters geschaffen würde. Jugendliche würden vor
den Konsequenzen ihrer Handlungen geschützt, man würde ihnen aber das Recht
geben, über gesellschaftliche Konsequenzen zu entscheiden. Es sei widersprüchlich,
jemandem das Unterzeichnen von Verträgen zu verbieten, aber die demokratische
Mitentscheidung zu erlauben. Kritisiert wurde zudem die vorgeschlagene Trennung
zwischen aktivem und passivem Wahlrecht. Dies schaffe «Bürgerinnen und Bürger
zweiter Klasse», zitierte der Bericht einige Stellungnahmen. Es sei wichtig, dass sich
Jugendliche politisch interessierten, es bestünden aber bereits zahlreiche

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.04.2023
MARC BÜHLMANN
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Möglichkeiten für politische Beteiligung (Familie, Schule, Jugendparlamente,
Jungparteien). Es würde zudem zu Schwierigkeiten führen, wenn das Wahl- und
Stimmrechtsalter bei nationalen und kantonalen Wahlen und Abstimmungen nicht
gleich sei – etwa beim Versand des Stimmmaterials. Einige Gegnerinnen und Gegner
äusserten zudem die Sorge, dass Jugendliche nicht die nötige Reife besässen, um
politische Verantwortung zu übernehmen. 
In zahlreichen Stellungnahmen wurde darüber hinaus darauf hingewiesen, dass mit
Ausnahme des Kantons Glarus alle bisherigen Versuche, das Wahl- und
Stimmrechtsalter auf kantonaler Ebene zu senken, gescheitert seien. Die Gegnerinnen
und Gegner einer Senkung führten dies als Beleg ins Feld, dass die Zeit nicht reif sei für
die Idee. Die Landsgemeinde im Kanton Glarus könne zudem nicht als positives Beispiel
angeführt werden, weil sie ganz anders funktioniere als nationale Abstimmungen und
Wahlen. Die Befürwortenden einer Senkung betonten hingegen, dass die Diskussion
weitergehen müsse und die Ausweitung politischer Rechte in der Geschichte stets
lange Zeit gedauert und mehrere Anläufe gebraucht habe. Zudem habe sich die
Mehrheit der Schweizer Bevölkerung noch nicht zu diesem Thema äussern können.  

In ihrer Medienmitteilung sprach die SPK-NR von «insgesamt ablehnenden
Ergebnisse[n]», die zeigten, dass die Initiative nicht weiterverfolgt werden solle. Es sei
nicht «sinnvoll», zwei Kategorien von Stimmberechtigten zu schaffen, und «nicht
opportun, zwischen dem bürgerlichen und dem zivilen Mündigkeitsalter zu
unterscheiden». Weil eine Mehrheit der Kantone die Vorlage ablehne und auch eine
Mehrheit der (kantonalen) Stimmberechtigten die Idee jeweils nicht gutgeheissen habe,
empfehle die Mehrheit der SPK-NR die Vorlage zur Ablehnung und die Initiative zur
Abschreibung. Den Befürworterinnen und Befürwortern empfahl sie als «besten Weg»,
eine Volksinitiative zu lancieren. Die starke Kommissionsminderheit betonte hingegen
in der Medienmitteilung, dass die Vernehmlassungsantworten differenzierter
betrachtet werden müssten und dass «die wichtige Frage der demokratischen
Partizipation junger Bürgerinnen und Bürger» in einer nationalen Abstimmung
diskutiert werden müsse. Der Nationalrat wird in der Sommersession 2023 über den
Antrag der Kommission entscheiden. 

In den Medien wurde der Antrag der Kommission als «Dämpfer» bezeichnet. Die
Medien zitierten die SP und die Grünen, die mit Empörung reagierten, den Entscheid
als «Affront à la volonté de la jeune génération» bezeichneten, wie Le Temps zitierte,
und auf eine Korrektur im Nationalrat hofften. 1

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

À l’instar de la mobilisation régionale en faveur d’une troisième voie CFF entre Genève
et Lausanne, les organisations patronales et les partis bourgeois des deux cantons ont
lancé une campagne pour la construction d’une troisième piste autoroutière entre les
deux capitales cantonales. Il s’agit de remédier à l’engorgement récurrent de ce
tronçon par un accroissement des flux. Ils ont déposé une pétition à l’Assemblée
fédérale et fait approuver des propositions en ce sens dans leur Grand Conseil
respectif. 2

PETITION / EINGABE / BESCHWERDE
DATUM: 25.09.2008
NICOLAS FREYMOND

Raumplanung und Wohnungswesen
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Wohnungsbau und -eigentum

Am 16. Mai 2004 entschied das Volk über das Steuerpaket. Insbesondere aufgrund der
befürchteten Einbussen bei der Wohneigentumsbesteuerung sprachen sich neben den
elf Kantonen (BS, BE, GL, GR, JU, OW, SG, SH, SO, VD, VS), welche erstmals seit 1874 das
Standesreferendum ergriffen hatten, auch neun weitere für die Ablehnung der Vorlage
aus. Linke und Grüne, welche ebenfalls das Referendum ergriffen hatten,
Gewerkschaften und der Schweizerische Mieterverband gaben die Nein-Parole heraus.
Zur Befürworterseite zählten die FDP und die SVP sowie die Wirtschafts- und
Arbeitgeberverbände und der Schweizerische Hauseigentümerverband. Auch die CVP
befürwortete das Steuerpaket, allerdings hatten viele Kantonalsektionen die Nein-
Parole herausgegeben. 3

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 15.05.2004
MAGDALENA BERNATH

Umweltschutz

Klimapolitik

Le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la politique climatique suisse après
2012 qui comporte un projet d’arrêté recommandant le rejet de l’initiative populaire
fédérale « pour un climat sain » et un contre-projet indirect sous la forme d’une
révision de la loi sur le CO2. S’il reconnaît l’urgence de mesures afin de réduire les
émissions de dioxyde de carbone, le gouvernement a toutefois estimé que l’inscription
dans la Constitution d’un objectif de réduction de 30% (par rapport à 1990) sur le
territoire national d’ici à 2020 ne laisserait pas suffisamment de flexibilité. L’initiative
ne permettrait notamment pas d’acquérir des certificats d’émission étrangers. Pour
cette raison, le gouvernement a décidé de lui opposer un projet de révision de la loi sur
le CO2. Lors de la consultation lancée l’année précédente, une large majorité des partis
et des cantons, ainsi que les organisations écologistes ont approuvé l’objectif de
réduction (aligné sur celui de l’UE) de 20% d’ici à 2020, seuls l’UDC, l’UDF et les milieux
patronaux et routiers l’ayant rejeté. Si le maintien de la taxe sur le CO2 prélevée sur les
combustibles n’a été contesté que par le PLR et l’UDC, son extension aux carburants est
catégoriquement rejetée par l’ensemble des partis bourgeois et des groupes d’intérêts
économiques. Aussi, le Conseil fédéral a-t-il entériné l’objectif de réduction de 20%,
maintenu l’augmentation de la taxe sur les combustibles (36 francs par tonne de CO2
contre 12 actuellement, soit 9 centimes par litre d’huile de chauffage au lieu de 3) et
décidé de laisser à la taxe sur les carburants un rôle subsidiaire, son introduction ne
pouvant survenir que si les autres mesures s’avèrent insuffisantes. Parmi les mesures
proposées figurent en outre une affectation partielle (plafonnée à 200 millions de
francs par an) du produit de la taxe en faveur de mesures d’assainissement dans le
domaine du bâtiment, des prescriptions plus sévères pour les véhicules et une
amélioration du système d’échange de quotas d’émissions pour les entreprises à forte
intensité énergétique. Suite à la fronde du lobby des importateurs d’automobiles lors
de la consultation, le Conseil fédéral a toutefois renoncé à aligner les prescriptions en
matière d’émissions de dioxyde de carbone pour les voitures neuves sur celles de l’UE,
en abaissant la valeur limite de 180 à 130 grammes de CO2 par kilomètre d’ici 2015 (soit
une consommation maximale de 5,6 litres d’essence ou 5 litres de diesel pour cent
kilomètres).
On relèvera encore que le CN a rejeté deux motions du groupe UDC (Mo.08.3380;
Mo.09.3677) et le CE une motion Germann (udc, SH) demandant le renoncement aux
augmentations annoncées, voire la suppression pure et simple de la taxe sur les
combustibles(MO. Germann, 09.3730). 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.08.2009
NICOLAS FREYMOND

Sozialpolitik
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Bevölkerung und Arbeit

Löhne

Im Mai 2014 stimmte der Souverän über die Volksinitiative „Für den Schutz fairer
Löhne (Mindestlohn-Initiative)“ ab, die 2011 vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund
(SGB) lanciert worden war. Die Initiantinnen und Initianten verlangten einerseits, dass
Bund und Kantone die Löhne in der Schweiz schützen, indem sie die Festlegung von
Mindestlöhnen in Gesamtarbeitsverträgen (GAV) fördern. Andererseits forderteten sie,
dass der Bund einen nationalen gesetzlichen Mindestlohn von CHF 22 pro Stunde
festlegen soll, was bei einer Wochenarbeitszeit von 42 Stunden und 12 Monatslöhnen
rund CHF 4'000 Bruttolohn pro Monat entsprechen würde. Mit seinen Forderungen
wollte das Initiativkomitee dafür sorgen, dass alle Arbeitnehmenden in der Schweiz von
ihrem Lohn leben können. Es hoffte zudem, damit die Armut reduzieren zu können,
Lohnunterbietung zu bekämpfen und zugleich den sozialen Frieden in der Schweiz zu
wahren. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) stellte fest, dass 2010 rund 9% aller
Beschäftigten und damit über 300‘000 Personen in der Schweiz weniger als die
geforderten CHF 22 verdienten. Der Bundesrat sah in einem nationalen gesetzlichen
Mindestlohn das gute Funktionieren des Arbeitsmarktes gefährdet und Arbeitsplätze
bedroht und beantragte im Januar 2013 den eidgenössischen Räten, die Initiative Volk
und Ständen zur Ablehnung zu empfehlen. Nachdem es in der Herbstsession 2013 zu
einer klassischen Staat-versus-Markt-Debatte zwischen linken und rechten
Volksvertretern gekommen war, folgten in den Schlussabstimmungen der
darauffolgenden Wintersession beide Kammern der Empfehlung des Bundesrates,
wobei 12 Ständeräte und 56 Nationalräte des linken Lagers gegen den Bundesrat
votierten und die Initiative unterstützten. Der klassische Links-Rechts-Konflikt
spiegelte sich auch in der Parolenfassung der Parteien und Verbände wider, wobei sich
eine auffallend grosse Anzahl an Verbänden zur Vorlage äusserte. Nicht überraschend
sprachen sich die Arbeitnehmerverbände dafür und die Arbeitgeberverbände im
Allgemeinen dagegen aus.
Der Abstimmungskampf zur Mindestlohn-Initiative wurde äusserst intensiv geführt.
Überraschend verzeichnete die Vorlage mehr Presseanzeigen als die gleichentags
anstehende Abstimmung zum Finanzierungsplan der Beschaffung des Kampfflugzeugs
Gripen. Die Kampagne der Befürworter wies einen vorwiegend zentralisierten Charakter
auf und wurde in erster Linie von den Gewerkschaften SGB und Unia bestritten. Die
Gegenseite setzte sich mit dem Wirtschaftsdachverband Economiesuisse, der neu
gegründeteten wirtschaftspolitischen Plattform SuccèSuisse, dem Verband der
Schweizerischen Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (Swissmem), dem
Dachverband des Schweizerischen Handels (Handel Schweiz) und etlichen kantonalen
Gewerbe- und Arbeitgeberverbänden aus einer Vielzahl an lose koordinierten, potenten
und politsch erprobten Schwergewichten zusammen. Während die Pro-Seite in erster
Linie Fairness-Aspekte bei der Entlöhnung von Arbeit und die Lohndiskrimierung von
Frauen als Argumente ins Feld führte, brachten die Initiativgegner vor, dass die
Mindestlohn-Initative Sozialpartnerschaften, Arbeitsplätze sowie das duale
Bildungssystem gefährde, staatliche Interventionen Wettbewerb verzerrten und
branchenspezifische und regionale Unterschiede vom Initiativbegehren zu wenig
berücksichtigt würden.
Die Mindestlohn-Initiative scheiterte letzlich deutlich. Nur 23,7% der Partizipierenden
sprachen sich an der Urne zugunsten der Vorlage aus. Dies ist selbst im Vergleich zur
1:12-Initiative, welche im November 2013 einen Ja-Stimmenanteil von 34,7% erreichte,
ein ausserordentlich tiefer Zustimmungswert. Die Stimmbeteiligung betrug
überdurchschnittliche 55,5%. Die höchsten Ja-Anteile wurden in den Kantonen Jura
(35,9%), Genf (33,9%) und Tessin (32,0%) registriert. Die tiefste Zustimmung
verzeichneten die Kantone Appenzell Innerrhoden (12,1%), Nidwalden (12,8%) und
Schwyz (13,6%).

Abstimmung vom 18. Mai 2014

Beteiligung: 56,4% 
Ja: 687 571 (23,7%) / 0 Stände
Nein: 2 210 192 (76,3%) / 20 6/2 Stände

Parolen: 
– Ja:, SPS, GPS(2)*, CSP, SGB, TravS, Unia.
– Nein: SVP, FDP, CVP, GLP, BDP, EVP, eco, sgv, SAV.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.05.2014
DAVID ZUMBACH
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Der VOX-Analyse zur Mindestlohn-Initiative ist zu entnehmen, dass ein Grund für die
hohe Ablehnung der Initiative im weitverbreiteten Zweifel an der Verwirklichung der
anvisierten Ziele liege. So hielt nur gerade ein Drittel der Stimmenden das Argument,
wonach Mindestlöhne die Zahl der Sozialhilfebeziehenden senke und damit Kantone
und Gemeinden entlaste, für überzeugend. Der klassische Links-Rechts-Konflikt
widerspiegelte sich auch in den Abstimmungsmustern der Parteisympathisanten. So
stimmten 70% der Anhängerinnen und Anhänger der Grünen und 55% der SP-
Gefolgschaft für die Initiative, während sie die Wählerschaft von CVP (11%), FDP (5%),
SVP (7%), GLP (18%) und BDP (7%) deutlich verwarfen. Die VOX-Analyse kam weiter zum
Schluss, dass gesellschaftliche Merkmale bei weitem nicht so stark mit dem
Stimmentscheid korrelierten wie politsche Einstellungen. So habe die Initiative nicht
mal bei den tiefsten Einkommensklassen, die direkt von einem Mindestlohn von CHF
4000 profitiert hätten, Gehör finden können. Die Befürchtung, wonach die Initiative
Arbeitsplätze vernichten würde, stellte sich im Endeffekt, so die VOX-Studie weiter, als
äusserst entscheidungsrelevant heraus. 5

Arbeitszeit

Ende August 2023 veröffentlichte die WAK-NR ihren Entwurf zur Änderung des ArG in
Umsetzung einer parlamentarischen Initiative Dobler (fdp, SG) zur Streichung der
Pflicht zur Arbeitszeiterfassung für Arbeitnehmende von Start-ups. Der Entwurf sah
vor, dass Arbeitnehmende, die Anteile an Start-ups halten, in den ersten fünf Jahren
nach Gründung des Start-ups nicht mehr verpflichtet sind, ihre Arbeitszeit zu erfassen.
Damit sollte die Flexibilität der Start-ups verbessert werden. Hingegen sollten die
entsprechenden Mitarbeitenden weiterhin den Gesundheitsschutzbestimmungen
unterliegen. Die Kommission verzichtete darauf, den Begriff «Start-up» zu definieren,
und sprach im Gesetzesentwurf lediglich von «seit weniger als fünf Jahren bestehenden
Unternehmen». Zum Entwurf lagen zahlreiche Minderheitsanträge vor, unter anderem
ein Minderheitsantrag Wermuth (sp, AG) auf Nichteintreten.

Zum Vorentwurf des Gesetzes hatte von November 2022 bis März 2023 eine
Vernehmlassung stattgefunden, wobei 49 Stellungnahmen eingegangen waren.
Während die Hälfte der Kantone, FDP, Mitte und GLP sowie die
Arbeitgeberorganisationen die Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen für Start-ups
befürworteten – und ihnen der Entwurf teilweise gar zu wenig weit ging –, lehnten die
anderen Kantone, die SP und die Arbeitnehmerorganisationen den Entwurf ab, da sie
ihn als Schwächung des Arbeitnehmerschutzes erachteten. Einig waren sich die
Kantone darin, dass verschiedene unklare Begriffe präzisiert werden sollten, da sie
sonst zu Missbrauch führen könnten. 
In der Folge hatte die WAK-NR die Verwaltung zwar damit beauftragt, die Begriffe
«Start-up» und «Mindestbeteiligung» zu präzisieren, dann aber im August 2023 mit 14
zu 8 Stimmen entschieden, diese Präzisierungen nicht in den Entwurf aufzunehmen
und ihn den Räten unverändert vorzulegen. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.08.2023
GIADA GIANOLA

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Medizinische Forschung

Dafür ausgesprochen hatten sich mit Ausnahme von AP, EDU, LP und SD alle im
Parlament vertretenen Parteien, die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen,
der Bauernverband und die Kleinbauernvereinigung, der Evangelische Kirchenbund, der
Katholische Frauenbund, die Standesorganisationen von Chemischer Industrie und
Medizin, die Kommission für biologische Sicherheit, der Bund für Naturschutz sowie
das ehemalige Initiativkomitee, welches 1987 mit der Einreichung seines
Volksbegehrens «gegen Missbräuche der Fortpflanzungs- und Gentechnologie beim
Menschen» die Diskussion überhaupt erst lanciert hatte.

Bekämpft wurde der Verfassungsartikel von der Liberalen Partei, welcher die neuen
Regelungen bereits zu restriktiv waren. Als zu permissiv wurde er hingegen von AP, EDU,
der SD und der Jungen SVP abgelehnt, ebenso von der Vereinigung «Ja zum Leben»
unter der Führung des Berner EVP-Nationalrats Zwygart, von zahlreichen
Frauenorganisationen wie der Ofra, der FraP und – abweichend von der Gesamtpartei –
vom Vorstand der CVP-Frauen, von Behindertenvereinigungen sowie vom Basler Appell
gegen Gentechnologie und der Schweizerischen Arbeitsgruppe Gentechnologie (SAG). 7
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Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Die Spitzenverbände des Gesundheitswesens, nämlich die Vereinigung der Arzte (FMH),
der Apotheker (SAV), der Krankenhäuser (Veska) sowie der Chemischen Industrie (SGCI)
stellten sich in einer gemeinsamen Stellungnahme hinter das Projekt Cotti, während
das KSK bereits im Vorfeld erklärt hatte, nicht grundsätzlich gegen eine Totalrevision zu
sein, einer Übergangsregelung im Moment aber eindeutig den Vorzug zu geben. Die FDP
begrüsste die angestrebte Wettbewerbssteigerung durch die volle Freizügigkeit und die
Anerkennung alternativer Versicherungsformen, befürchtete aber, dass das
Obligatorium und die Prämiengleichheit keinen Konsens finden würden. Für die SP
bringen die bundesrätlichen Vorschläge zwar bedeutende Verbesserungen
(Obligatorium, Prämiengleichheit, Freizügigkeit), enthalten aber auch viel
Widersprüchliches (alternative Versicherungsmodelle, Kopfprämie). 8
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